
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/4/28 6Ob833/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1982

Norm

ABGB §881 IA

Rechtssatz

Die auf Grund der Ermächtigung (oder Verp2ichtung) des Käufers bzw seines Vertreters, der zugleich Treuhänder der

Verkäufer war, vorgesehene Verwendung des Kaufpreises zur Befriedigung der Gläubiger der Verkäufer macht diese

vorgesehenen Leistungen nicht zu solchen, die hauptsächlich den Dritten zum Vorteil gereichen sollten. Es handelt sich

vielmehr auch im Falle der Annahme einer Verp2ichtung zu dieser Vorgangsweise um eine "Verkürzung der

Leistungen" ohne daß die Lage der Gläubiger verbessert werden sollte.
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